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î$rîeffajkn

SB. D. „3onenpolitifdj" obex

„innerpolitifd)"? „2ïuBcnpoIi±tf(^"
obex „augexpolitif(ï)" Sie ßaben

tedjt, menn Sie bas exfte oorgießen;
benn es gibt ja, roenigftens oorläufig,
aud) aux eine 3fnen= unb feine 3"=
nerpofitif, nut eine 2Iußen= unb feine

Slußerpofitif, unb bie ßigenfdjafts=
mottet geböten bocß gu biefen §aupt=
roöttetn. „Stufet" als 23eftimmungs=
mort gufammengefeßter ©igenfd)afts=
mottet bebeutet intmet (mit bet ein=

gigen Stusnaßme oon „außerßalb") :

außerßalb bes Buftanbes, ben bas eim
farfje ©igenfißaftsroort begeidjnet, fo

in: außergemößntid), mrbentlid), =eße=

lieft, =europäifdj ; „außen" bagegen be=

geidjnet ben Dit, mo etroas ift ober ge=

fdjießt (Slußenßanbef, =feite, =pofitif,
=roeft). Sfußeramttid) ßanbeft einS3un=

bestat, roenn er jagt, außenamtüd),
roenn et einen ©efanbten empfängt.
Sfußerbienftfid) ift ein SBaßnbeamtet

befcßäftigt, menn et fiftftt, äußern
bienfttid), menn er einen Bug abfet=

tigt. 2)et SSeitritt bet Scßmeig gu ben

Vereinten Stationen ift eine außen=

politifdje SIngelegenßeit, ber©ebraud)
übetffüffiger grembroörter eine außer=

pofitifeße, b. ß. er (tat mit ißolitif gar
nidfts gu tun, obfcßon oiefe £anbs=
leute meinen, mit feien bas unfetn
roefftßen Skiibetn fdjufbig, unb bar=

aus eine innenpofitifdfeSadje maißen.
35er Slußenminifter befolgt bie Stußem

pofitif; fonft ftiege et Slußetminifter.
©ntfpredjenb ber 3unenminiftet.
SBenn man nun fjeute baneben ßäufig
non „außer=" unb „innetpolitifdjen"

35ingen ßört, fo ift bas immerhin oer=

geißlid); benn Sfußenpolitif Reifet, mit
einem ©igenfdfaftsroort ausgebxiiift,
bie äußete ißolitif, unb bet 3uueu=
miniftet beforgt bie innere. 35as ein=

fatße ©igenfdjaftsmort ßat alfo bie

gorm mit =t, unb baß biefes =t in bas

Seftimmungsmort bes gufammenge=

festen Sigenfdjaftsmottes einbringt,
ift einigermaßen begreiftid), nament=

ticï) bei „innerpolitifd)". SBenn bas
abet ridjtig mate, müßte bas ©egen=

ftücf bann eigentlid) ßeißen „äußet="
unb nid)t „außerpofitifdf", unb biefe

„süußerpofitif" märe Sadje bes

„Üiußerminifters", unb fo fagt man
bodj (nod)!) nidjt. Stuben fennt benn

aud) nut „außenpofiiifd)", abet metf=

roütbigetroeife neben „innenpolitifdß"
audi „innerpofitifdt", unb fo ift es

tooßf gu „außerpolitifdf", biefem
SBecfjfetbalg oon „außen" unb „außer"
gefommen. Sie ßaben redft, menn Sie
fid) bagegen meßten; es loßnt fi<ß abet

nießt, fid) bafür ben Sdjäbel einfd)Ia=

gen gu laffen. SBenn es fid) mitflid) im
Sptatßgebtaud) feftgefeßt ßaben foXIte,

ift bas nod) feine „Gntmicflung", mie

3ßt ©egner fagt, im Sinne eines

3ortf(ßtitts; 3ßr eigener Slusbrucf

„©ntartung" ift aber audj etmas gu

ffatf; es ßanbeft fid) ja nur um eine

fleine fogifiße Stadjfäffigfeit. 3)aß fie

oon ben einfatßen ©igenf(ßaftsroör=
tern in bie gufammengefeßten übet>

gegriffen ßat, ift am ©nbe noeß be=

greiflid); bagegen ift bo<ß notß nießt gu

füteßten, baß fie aueß auf bie mit
litif, SJtinifter unb fDîinifterium gu-
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W. H., O. „Innenpolitisch" oder

„innerpolitisch"? „Außenpolitisch"
oder „außerpolitisch"? Sie haben
recht, wenn Sie das erste vorziehen;
denn es gibt ja, wenigstens vorläufig,
auch nur eine Innen- und keine In-
nerpolitik, nur eine Außen- und keine

Außerpolitik, und die Eigenschafts-
Wörter gehören doch zu diesen Haupt-
Wörtern. „Außer" als Vestimmungs-
wort zusammengesetzter Eigenschafts-
Wörter bedeutet immer (mit der ein-
zigen Ausnahme von „außerhalb"):
außerhalb des Zustandes, den das ein-
fache Eigenschaftswort bezeichnet, so

in: außergewöhnlich, -ordentlich, -ehe-

lich, -europäisch; „außen" dagegen be-

zeichnet den Ort, wo etwas ist oder ge-

schieht (Außenhandel, -seite, -Politik,
-weit). Außeramtlich handelt ein Bun-
desrat, wenn er jaßt, außenamtlich,
wenn er einen Gesandten empfängt.
Außerdienstlich ist ein Bahnbeamter
beschäftigt, wenn er fischt, außen-
dienstlich, wenn er einen Zug abfer-
tigt. Der Beitritt der Schweiz zu den

Vereinten Nationen ist eine außen-

politische Angelegenheit, der Gebrauch

überflüssiger Fremdwörter eine außer-
politische, d. h. er hat mit Politik gar
nichts zu tun, obschon viele Lands-
leute meinen, wir seien das unsern
welschen Brüdern schuldig, und dar-
aus eine innenpolitische Sache machen.

Der Außenminister besorgt die Außen-
Politik; sonst hieße er Außerminister.
Entsprechend der Innenminister.
Wenn man nun heute daneben häufig
von „außer-" und „innerpolitischen"

Dingen hört, so ist das immerhin ver-
zeihlich; denn Außenpolitik heißt, mit
einem Eigenschaftswort ausgedrückt,
die äußere Politik, und der Innen-
minister besorgt die innere. Das ein-
fache Eigenschaftswort hat also die

Form mit -r, und daß dieses -r in das

Bestimmungswort des zusammenge-
setzten Eigenschaftswortes eindringt,
ist einigermaßen begreiflich, nament-
lich bei „innerpolitisch". Wenn das
aber richtig wäre, müßte das Gegen-
stück dann eigentlich heißen „äußer-"
und nicht „außerpolitisch", und diese

„Äußerpolitik" wäre Sache des

„Außerministers", und so sagt man
doch (noch!) nicht. Duden kennt denn

auch nur „außenpolitisch", aber merk-

würdigerweise neben „innenpolitisch"
auch „innerpolitisch", und so ist es

wohl zu „außerpolitisch", diesem

Wechselbalg von „außen" und „außer"
gekommen. Sie haben recht, wenn Sie
sich dagegen wehren; es lohnt sich aber

nicht, sich dafür den Schädel einschla-

gen zu lassen. Wenn es sich wirklich im
Sprachgebrauch festgesetzt haben sollte,
ist das noch keine „Entwicklung", wie

Ihr Gegner sagt, im Sinne eines

Fortschritts; Ihr eigener Ausdruck

„Entartung" ist aber auch etwas zu

stark; es handelt sich ja nur um eine

kleine logische Nachlässigkeit. Daß sie

von den einfachen Eigenschaftswör-
tern in die zusammengesetzten über-

gegriffen hat, ist am Ende noch be-

greiflich; dagegen ist doch noch nicht zu

fürchten, daß sie auch auf die mit Po-
litik, Minister und Ministerium zu-
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fammengefeftten |jauptroörter über»

greifen roerben; biefer 2Beg roäre
roeiter.

©eroift tonnen 6ie in Ä. gii^rers
„Slechtfchreibung" bie „Slusffänbe"
im Sinne ber „Sluftenftänbe" anfüb»
ten. „Stanb" für fid) bebeutet ur=

fprünglid) unb heute nodj oorjugs»
meife bie §anblung bes Stedens
(Stanb bes SBaffers, Slbftanb, 2Iuf=

ftanb), ift bann aber audj übertragen
roorben auf bas, mas fteljt, fo in
„SSorftanb" (roer oorfteljt), ,,91üd»

ftanb" (roas prüäfteljt), „Hmftanb"
(roas um einen SJlittelpuntt fteljt)
ufm.; marum fällte man alfa ©elber,
bie ausftetjen, ni<f|t „Slusftänbe" neu»

nen bürfen? Das SBort tommt aller»

bings in biefem Sinne faft nur in ber

ÛJÏeÇrptjl nor. übrigens Ijat es aud)
Düben, aber ohne Sebeutungsangabe,
rooljl roeil er fie nic^t für nötig hält,
mätirenb ihm bei „2Iuftenftänbe" eine

©rtlärung nötig fd)eini, nielleii^t
meil es feltener ift. ©erabeju falfd) ift
aud) biefes nidjt; mir hoben ja aud)
ben Sluftenbienft, ben Sluftenljanbel,
bie Sluftenpolitit unb allerlei Sluften»

Uegenbes. Slber neben ben „Slusftän»
ben" finb bie „Stuftenftänbe" nid)t
nötig, nur nan eiroas unnötiger Um»

ftänblicljteit. Slud) ber „Sprad)=Sroä=
haus" ermähnt bie „Slusftänbe" mit
ber ©rflärung „©elbforberungen",
ebenfo Ißauls SBörterbud), fo giemliif)
bie befte Quelle: „ausfteljenbes ©elb,
mofür aud) Sttuftenftänbe".

SKandjer ßefer mag benfen: Da
ftreiten fiel) bie ßeut' Ijerum... ©s

foil bod) jeber fcljreiben, roie er mill!
ÏBir finb bod) „freie Sdjroeiaer"! —-

Das märe in biefen gällen tein Un»

glüd, aber es mödjte es boc^ jeber

red)t ma^en, unb man fieljt es ben
SBörtern nid)t immer an, too jroeier»
lei red)t fein tann unb roo nur eines,
unb bas beunruhigt bie ©emüter unb
führt, roie Sie fagen, oft p hWseu
ätuseinanberfeftungen. Darum finb
fefte Siegeln ber ÜRegellofigteit oorp»
Riehen, auften» unb innenpolitifdj.

Äann eine Sdjipifte, eine ßisbaljn
fahtbar fein ober nur befahr»
bar Das groeite ift unbeftritten rid)=
tig, bas erfte muft man gelten taffen.
©eroift ift „fahren" urfprunglid) nicht»
Sielenb, aber es ift längft sielenb ge»

morben, unb ba man Schlitten, Sdjlitt»
fdjul), Sd)i unb Äaruffell fahren t'ann,
aber aud) 3Jlenfd)en, SBagen (Süutos!),
Skiffe, Sanb unb Steine, bei Sßett»

rennen fogar „eine gute 3eit", fo ntuft
man aud) erlauben, eine Strafte, eine
Srüde ober fonft eine Strede 3U fah»

ren, unb roenn fie gefahren roerben

fann, ift fie eben fahrbar; benn bie

meiften ©igenfdjaftsroörter auf »bar

fagen, baft bie ganblung bes 3eit=
morts ausgeführt roerben tönne. Sei
SdjiHer lefen mir: „Doch h^ft^S
gete ber See unb roar nicht fahrbar."

Db man fagen bürfe: „©iner um
ber anbere ging hluroeg"? — ©anj
unmöglich! ©eroift: roie ber eine ging,
als Saftgegenftanb, ging auch ber an»

bere; es roirb non ihm basfelbe aus»

gefagt; er ift für uns eigentlich auch

Saftgegenftanb; hot er nicht ebenfalls
Slnfpruch, uns im ÏBerfall norgèftellt
gu roerben? — Stein, fo roeit finb mir
gum ©lüd noch nicht. So ähnlich biefes
„um" in Sebeutung unb Älang bern

Sinberoort „unb" ift, ift es eben bod)

immer noch eut SSorroort, bas aus»

naljmslos ben SOSenfall nerlangt; alfo
!ann nur „einer um ben anbern" roeg»
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sammengesetzten Hauptwörter über-
greifen werden; dieser Weg wäre
weiter.

Gewiß können Sie in K. Führers
„Rechtschreibung" die „Ausstände"
im Sinne der „Außenstände" anfüh-
ren, „Stand" für sich bedeutet ur-
sprünglich und heute noch Vorzugs-
weise die Handlung des Stehens
(Stand des Wassers, Abstand, Auf-
stand), ist dann aber auch übertragen
worden auf das, was steht, so in
„Vorstand" (wer vorsteht), „Rück-
stand" (was zurücksteht), „Umstand"
(was um einen Mittelpunkt steht)
usw.; warum sollte man also Gelder,
die ausstehen, nicht „Ausstände" nen-
nen dürfen? Das Wort kommt aller-
dings in diesem Sinne fast nur in der

Mehrzahl vor. Übrigens hat es auch

Duden, aber ohne Vedeutungsangabe,
wohl weil er sie nicht für nötig hält,
während ihm bei „Außenstände" eine

Erklärung nötig scheint, vielleicht
weil es seltener ist. Geradezu falsch ist
auch dieses nicht; wir haben ja auch

den Außendienst, den Außenhandel,
die Außenpolitik und allerlei Außen-
liegendes. Aber neben den „Ausstän-
den" sind die „Außenstände" nicht
nötig, nur von etwas unnötiger Um-
ständlichkeit. Auch der „Sprach-Brock-
Haus" erwähnt die „Ausstände" mit
der Erklärung „Eeldforderungen",
ebenso Pauls Wörterbuch, so ziemlich
die beste Quelle! „ausstehendes Geld,
wofür auch Außenstände".

Mancher Leser mag denken! Da
streiten sich die Leut' herum... Es
soll doch jeder schreiben, wie er will!
Wir sind doch „freie Schweizer"! --
Das wäre in diesen Fällen kein Un-
glück, aber es möchte es doch jeder

recht machen, und man sieht es den
Wörtern nicht immer an, wo zweier-
lei recht sein kann und wo nur eines,
und das beunruhigt die Gemüter und
führt, wie Sie sagen, oft zu hitzigen
Auseinandersetzungen. Darum sind
feste Regeln der Regellosigkeit vorzu-
ziehen, außen- und innenpolitisch.

Kann eine Schipiste, eine Eisbahn
fahrbar sein oder nur befahr-
bar? Das zweite ist unbestritten rich-
tig, das erste muß man gelten lassen.

Gewiß ist „fahren" ursprünglich nicht-
zielend, aber es ist längst zielend ge-
worden, und da man Schlitten, Schlitt-
schuh, Schi und Karussell fahren kann,
aber auch Menschen, Wagen (Autos!),
Schiffe, Sand und Steine, bei Wett-
rennen sogar „eine gute Zeit", so muß
man auch erlauben, eine Straße, eine
Brücke oder sonst eine Strecke zu sah-

ren, und wenn sie gefahren werden
kann, ist sie eben fahrbar; denn die
meisten Eigenschaftswörter auf -bar
sagen, daß die Handlung des Zeit-
worts ausgeführt werden könne. Bei
Schiller lesen wir! „Doch heftig wo-
gete der See und war nicht fahrbar."

Ob man sagen dürfe! „Einer um
der andere ging hinweg"? — Ganz
unmöglich! Gewiß! wie der eine ging,
als Satzgegenstand, ging auch der an-
dere; es wird von ihm dasselbe aus-
gesagt; er ist für uns eigentlich auch

Satzgegenstand; hat er nicht ebenfalls
Anspruch, uns im Werfall vorgestellt
zu werden? — Nein, so weit sind wir
zum Glück noch nicht. So ähnlich dieses

„um" in Bedeutung und Klang dem

Bindewort „und" ist, ist es eben doch

immer noch ein Vorwort, das aus-
nahmslos den Wenfall verlangt; also
kann nur „einer um den andern" weg-
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getjen. Sonft miigte mart ja audj fagen
tonnen: „Sötan fatj einer um bei an=
bexe roeggetjen" utrb „Sinex nad) bei
anbexe ging meg." 35er geljler roixb
aus bei SJÎunbaxt ftammen, oerrät
aber ein ungepflegtes Spxadjgefiit)!; ex

ftammt fidjex nidjt oon 3fjnen, unb Sie
maßten gemifi nui bie 23eftätigung,
bafj es ein getjter mar.

91. 91. 3)as fdjöne beutfdje SBort

Ciuadfatber ift im 16. 3al)rljunbeit
aus bem ütiebeilänbiftfien I)eiaufge=
tommen (bei ältefte beutfdje 58eteg

fte£)t bei giflait 1570), ailroo £ma!en

mie bas beutfdje quaten ben ©efang
bei gröfdje begeidjnet unb troatten

3ur 7. Stufgabe

Stus ben SSertjanblungen eines
©emeinberates roixb uns alfa be=

xidjtet:
„©eftütjt auf einen Slntrag bes

ïïtietamtes befdjtiefjt bex ©emeinbe*

rat, ben Sîegierungsxat bes Äantons
3iixi(f) gu erfudjen, bie ©emeinbe gu

exmädjtigen, ben orbenttidjen ttm=

gugstermin oom 1. Dttober 1946 in
eingetnen gälten um tängftens 6 2Jfo=

nate aufgufdjieben."
SRiemanb mixb ben Satj mit ben

bxei Stennfoxmen mit „gu" fdjön fin=
ben. ©i Hingt fdjon pglict); es roirtt
audj langmeilig unb blöbe, baff bie
bxei îâtigteiten mit bem billigften
fpxa<f)Iitfien 9Jîittet aneinanber ge=

Ijängt roexben. Sex Satj ift nidjt ein=

mal feïjx ïlar; benn roer itjn 3um
exftenmat gelefen tjat, bem roirbetn

bann audj fouiet ^eigt roie fdjroatien,.
praßten. Stiebertänbifdj galf ift bie
Salbe, Salber bex Satbenträmer ober
bei 9Irgt. Sex Quadfalber ift atfo bei
praljterifdje Salbentxämer ober Strgt,
gang tuxg: bei ^Praljlargt. Studj bie
ßngtänber tjaben bas SBort: quack-
salver ober quackdoctor, audj oextiiigt
gu quack, in bexfelben 33ebeutung,
bann audj attgemeinex für ben 9Jtarft=

fdjxeier, qSfufc^er, Sdjroinbler. ©s
tommt audj im 35änifdjen cor (kvak-
salver) unb im Sdjtoebifdjen (qvack-
salvare). 35as urfprünglid) nieberläm
bifide 2Boxt fdjeint fid) atfo giemtidj
aßgemein beroätjrt gu tjaben.

SJtietamt, ©emeinbe=unb Jtegierungs=
rat burdjeinanber, unb er fragt fidj:
2Ber beantragt? Sßer befdjliefjt? ißer

erfudjt? SBer exmädjtigt? 2Bex fdjiebt
auf? — SBie matten mir bas beffer?
33or altem müffen mir fetjen, roie mir
eine, roomögtidj groei bex „3u=gor=
men" roegbringen. ©in gutes Sîittet
ift in folgen gälten bie Stuftöfung in
gmei Sätje; bex Stmtsftit leibet ja im
altgemeinen an grofjer ,,©infapexeit=
fx£)aft". So tjaben audj groei 3)eilnelj=

mer bie Stufgabe getöft. 93eibe roibmen
ben elften Sat; bem Stntrag bes 9J£iet=

amtes an ben ©emeinberat; beim

einen tautet biefex Stntxag einfad) :

„ben ïermin aufgufdjieben", beim
anbexn etroas umftänbtidjer : „es fei
bex Dermin aufgetrieben". 35ex groeite

Sat; gilt bann bem ffiefudj bes ©e=

meinbexates an ben SRegierungsxat,

|uc tfrfiäcfung -tfpcarffgefüfylö
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gehen. Sonst müßte man ja auch sagen
können: „Man sah einer um der an-
dere weggehen" und „Einer nach der
andere ging weg." Der Fehler wird
aus der Mundart stammen, verrät
aber ein ungepflegtes Sprachgefühl; er
stammt sicher nicht von Ihnen, und Sie
wollten gewiß nur die Bestätigung,
daß es ein Fehler war.

A. H., R. Das schöne deutsche Wort
Quacksalber ist im 16. Jahrhundert
aus dem Niederländischen heraufge-
kommen (der älteste deutsche Beleg
steht bei Fischart 1S7V), allwo kwaken

wie das deutsche quaken den Gesang
der Frösche bezeichnet und kwakken

Zur 7. Aufgabe

Aus den Verhandlungen eines
Gemeinderates wird uns also be-

richtet:
„Gestützt auf einen Antrag des

Mietamtes beschließt der Gemeinde-

rat, den Regierungsrat des Kantons
Zürich zu ersuchen, die Gemeinde zu

ermächtigen, den ordentlichen Um-
zugstermin vom 1. Oktober 1946 in
einzelnen Fällen um längstens 6 Mo-
nate aufzuschieben."

Niemand wird den Satz mit den

drei Nennformen mit „zu" schön fin-
den. Er klingt schon häßlich; es wirkt
auch langweilig und blöde, daß die
drei Tätigkeiten mit dem billigsten
sprachlichen Mittel aneinander ge-

hängt werden. Der Satz ist nicht ein-
mal sehr klar; denn wer ihn zum
erstenmal gelesen hat, dem wirbeln

dann auch soviel heißt wie schwatzen,,

prahlen. Niederländisch zalf ist die
Salbe, Salber der Salbenkrämer oder
der Arzt. Der Quacksalber ist also der

prahlerische Salbenkrämer oder Arzt,
ganz kurz: der Prahlarzt. Auch die
Engländer haben das Wort: <zusà-
sslvor oder «zuaàckoetoi-, auch verkürzt
zu quaà, in derselben Bedeutung,
dann auch allgemeiner für den Markt-
schreier, Pfuscher, Schwindler. Es
kommt auch im Dänischen vor (Kvi-K-

sslvsr) und im Schwedischen (qv»à-
Sillvizrs). Das ursprünglich niederlän-
dische Wort scheint sich also ziemlich
allgemein bewährt zu haben.

Mietamt, Gemeinde-und Regierungs-
rat durcheinander, und er fragt sich:

Wer beantragt? Wer beschließt? Wer
ersucht? Wer ermächtigt? Wer schiebt

auf? — Wie machen wir das besser?

Vor allem müssen wir sehen, wie wir
eine, womöglich zwei der „Zu-For-
men" wegbringen. Ein gutes Mittel
ist in solchen Fällen die Auflösung in
zwei Sätze; der Amtsstil leidet ja im
allgemeinen an großer „Einsatzbereit-
schaft". So haben auch zwei Teilneh-
mer die Aufgabe gelöst. Beide widmen
den ersten Satz dem Antrag des Miet-
amtes an den Eemeinderat; beim

einen lautet dieser Antrag einfach:
„den Termin aufzuschieben", beim
andern etwas umständlicher: „es sei

der Termin aufzuschieben". Der zweite
Satz gilt dann dem Gesuch des Ge-

meinderates an den Regierungsrat,

Hur Schärfung öes Sprachgefühls
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